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1.  Tank- und Geschenkgutscheine des Arbeitgebers können steuerfreier 

Sachlohn sein 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit drei Urteilen vom 11.11.2010 anlässlich der Frage der einkom-
mensteuerlichen Behandlung von Tankkarten, Tank- und Geschenkgutscheinen erstmals Grundsätze zur 
Unterscheidung von zu versteuerndem Barlohn und einem bis zur Höhe von monatlich 44 € steuerfrei-
em Sachlohn aufgestellt.  
 
In den vom BFH entschiedenen Streitfällen hatten Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern das Recht einge-
räumt, auf ihre Kosten gegen Vorlage einer Tankkarte bei einer bestimmten Tankstelle bis zu einem 
Höchstbetrag von 44 € monatlich zu tanken oder die Arbeitnehmer hatten anlässlich ihres Geburtstages 
Geschenkgutscheine einer großen Einzelhandelskette über 20 € von ihrem Arbeitgeber erhalten oder 
durften mit vom Arbeitgeber ausgestellten Tankgutscheinen bei einer Tankstelle ihrer Wahl 30 Liter 
Treibstoff tanken und sich die Kosten dafür von ihrem Arbeitgeber erstatten lassen.  
 
In sämtlichen Streitfällen nahm der BFH steuerfreien Sachlohn an. Die Frage, ob Barlöhne oder 
Sachbezüge vorliegen, entscheide sich nach dem Rechtsgrund des Zuflusses, nämlich auf Grund-
lage der arbeitsvertraglichen Vereinbarungen danach, welche Leistung der Arbeitnehmer vom 
Arbeitgeber beanspruchen kann.  
 
Die Unterscheidung ist nach der Art des arbeitgeberseitig zugesagten und daher arbeitnehmerseitig zu 
beanspruchenden Vorteils selbst und nicht durch die Art und Weise der Erfüllung des Anspruchs zu 
treffen. Kann der Arbeitnehmer lediglich die Sache selbst beanspruchen, komme eine Steuerbe-
freiung für Sachbezüge in Betracht. Sachbezüge liegen also auch dann vor, wenn der Arbeitgeber 
seine Zahlung an den Arbeitnehmer mit der Auflage verbindet, den empfangenen Geldbetrag nur in 
einer bestimmten Weise zu verwenden. Seine bisher anderslautende Rechtsprechung hat der BFH aus-
drücklich aufgegeben.  
 
Anmerkung: Wie die Finanzverwaltung auf diese steuerzahlerfreundlichen Urteile reagieren wird, 
bleibt abzuwarten. 
 
 
 
2.  Nachträglicher Einbau von „Extras“ in Dienstwagen erhöht nicht den 

pauschalen Nutzungswert 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 13.10.2010 entschieden, dass Kosten für den nachträg-
lichen Einbau von „Extras“ in ein auch zur Privatnutzung überlassenes Firmenfahrzeug nicht als Kosten 
für Sonderausstattung in die Bemessungsgrundlage für die sog. 1-%-Regelung einzubeziehen sind. 
 
Im entschiedenen Fall stellte ein Unternehmen, das Flüssiggas vertreibt, seinen Außendienstmitarbeitern 
Firmenfahrzeuge zur Verfügung, die auch privat genutzt werden konnten. Die Umrüstkosten auf Flüs-
siggasbetrieb wurden nicht in die Bemessungsgrundlage der 1-%-Regelung für die private Pkw-Nutzung 
eingerechnet. Entsprechend wurde auch keine Lohnsteuer abgeführt. Das Finanzamt war dagegen der 
Auffassung, dass die Umrüstkosten in die Berechnung des geldwerten Vorteils einzubeziehen sind.  
 
Der BFH bestätigte jedoch die Auffassung des Unternehmens. Die Firmenfahrzeuge waren im Zeitpunkt 
der Erstzulassung nicht werkseitig mit einer Flüssiggasanlage ausgestattet. Die Kosten für den nachträg-
lichen Einbau der Anlage sind daher nicht als Sonderausstattung in die Bemessungsgrundlage der 1-%-
Regelung einzubeziehen. Die Bemessungsgrundlage der 1-%-Regelung ist stets bezogen auf den 
Zeitpunkt der Erstzulassung nach dem inländischen Listenpreis zuzüglich der Kosten für die da-
maligen Sonderausstattungen einschließlich der Umsatzsteuer zu ermitteln. 
 
 
 



3. Neuregelung bei der Überlassung eines betrieblichen Kfz für Fahrten 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte  

 
Stellt der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer einen Firmen-Pkw auch für Fahrten zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte zur Verfügung, muss der Arbeitnehmer einen zusätzlichen geldwerten Vorteil versteu-
ern. Dieser beträgt im Rahmen der 1-%-Regelung 0,03 % des Listenpreises je Entfernungskilometer pro 
Monat. 
 
Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs kommt die Zuschlagsregelung jedoch nur insoweit zur An-
wendung, wie der Arbeitnehmer den Pkw tatsächlich für Fahrten zwischen Wohnung und regel-
mäßiger Arbeitsstätte nutzt. Zur Ermittlung des Zuschlags ist eine Einzelbewertung der tatsächli-
chen Fahrten mit 0,002 % des Listenpreises je Entfernungskilometer vorzunehmen. 
 
Die Finanzverwaltung lässt nunmehr diese Regelung im Veranlagungsverfahren bis einschließlich 2010 
– in allen offenen Fällen – zu. Der für Lohnzahlungszeiträume bis einschließlich 2010 vorgenommene 
Lohnsteuerabzug ist nicht zu ändern. 
 
Lohnsteuerabzugsverfahren: Der Arbeitgeber ist zur Einzelbewertung der Fahrten zwischen Woh-
nung und Arbeitsstätte nicht verpflichtet. Es bleibt ihm unbenommen, nur die Ermittlung des Zu-
schlags mit der 0,03-%-Regelung vorzunehmen. In Abstimmung mit dem Arbeitnehmer muss er die 
Anwendung der Einzelbewertung oder der 0,03-%-Regelung für jedes Kalenderjahr einheitlich für alle 
überlassenen betrieblichen Kfz festlegen. Die Methode darf während des Kalenderjahres nicht gewech-
selt werden. 
 
Bei einer Einzelbewertung der Fahrten hat der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber kalendermo-
natlich fahrzeugbezogen schriftlich zu erklären, an welchen Tagen (mit Datumsangabe) er das betriebli-
che Kfz tatsächlich für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte genutzt hat. Diese Erklärungen hat 
der Arbeitgeber als Belege zum Lohnkonto aufzubewahren. Der Arbeitgeber muss für dem Arbeitneh-
mer überlassene betriebliche Kfz eine jahresbezogene Begrenzung auf insgesamt 180 Fahrten vorneh-
men. Eine monatliche Begrenzung auf 15 Fahrten ist nicht zulässig. Damit soll erreicht werden, dass in 
keinem Fall der Einzelnachweis zu einem höheren geldwerten Vorteil führt als die Monatspauschale. 
 
Beispiel: Außendienstmitarbeiter A kann ein vom Unternehmer U überlassenes betriebliches Kfz (Preis 
40.000 €) auch für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte (Entfernung 100 km) nutzen. A fährt 
zweimal die Woche zu seiner Dienststelle und legt U datumsgenaue Erklärungen über diese Fahrten für 
die Monate Januar bis Juni an jeweils 8 Tagen, für den Monat Juli (urlaubsbedingt) 2 Tage und für die 
Monate August bis Dezember an jeweils 8 Tagen vor.  
 
In den Monaten Januar bis Juni hat U für Zwecke der Einzelbewertung jeweils 8 Tage zugrunde zu le-
gen, im Monat Juli 2 Tage und für die Monate August bis Dezember wieder jeweils 8 Tage  (Anzahl der 
Fahrten im Jahr = 90). Damit ergeben sich für die Einzelbewertung der tatsächlichen Fahrten des A je 
Kalendermonat folgende Prozentsätze: 
 

• Januar bis Juni: 0,016 % (8 Fahrten x 0,002 %) 
• Juli: 0,004 % (2 Fahrten x 0,002 %) 
• August bis Dezember: 0,016 % (8 Fahrten x 0,002 %). 

 
Pauschalbewertung mit der 0,03-%-Methode: 40.000 x 0,03 % x 100 km = 1.200 € pro Monat x 12 = 
steuerlich anzusetzen 14.400 € im Jahr. 
Einzelbewertung mit der 0,002-%-Methode: Januar bis Juni 40.000 x 0,016 % x 100 km = 640 € im 
Monat x 6 = 3.840 €, Juli 40.000 x 0,004 % x 100 = 160 €, August bis Dezember 40.000 x 0,016 % x 
100 km = 640 € im Monat x 5 = 3.200 € – insgesamt also steuerlich anzusetzen 7.200 € im Jahr. 
 
Hat der Arbeitgeber bisher im Lohnsteuerabzugsverfahren 2011 die 0,03-%-Regelung angewandt, kann 
er während des Kalenderjahres 2011 zur Einzelbewertung übergehen, jedoch nicht erneut wechseln. Die 



Begrenzung auf 180 Tage ist für jeden Kalendermonat, in der die 0,03-%-Regelung angewandt wurde, 
um 15 Tage zu kürzen. 
 
Veranlagungsverfahren: Der Arbeitnehmer ist bei der Veranlagung zur Einkommensteuer an die für 
die Lohnsteuerabzugsverfahren gewählte Methode nicht gebunden. Um jedoch zur Einzelbewertung 
der tatsächlichen Fahrten wechseln zu können, muss er fahrzeugbezogen darlegen, an welchen Tagen er 
das betriebliche Kfz tatsächlich für diese Fahrten genutzt hat.  
Zudem hat er durch geeignete Belege glaubhaft zu machen, dass und in welcher Höhe der Arbeitgeber 
den Zuschlag mit 0,03 % des Listenpreises für jeden Kilometer der Entfernung zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte ermittelt und versteuert hat (z. B. Gehaltsabrechnung, Bescheinigung des Arbeitgebers).  
 
Anmerkung: Die Einzelbewertung ist von Vorteil, wenn weniger als 180 Tage im Jahr Fahrten zwi-
schen Wohnung und Arbeitsstätte stattfinden. Unter Umständen ergeben sich auch sozialversicherungs-
rechtliche Vorteile für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 
 
 
 
4. Leichterer Nachweis von Krankheitskosten als außergewöhnliche Belastungen 
 
Die Einkommensteuer wird auf Antrag ermäßigt, wenn einem Steuerpflichtigen zwangsläufig größere 
Aufwendungen als der überwiegenden Mehrzahl der Steuerpflichtigen gleicher Einkommensverhältnis-
se, gleicher Vermögensverhältnisse und gleichen Familienstands (sog. außergewöhnliche Belastung) 
erwachsen. Hierzu gehören insbesondere auch Krankheitskosten. 
 
Unter Änderung seiner bisherigen Rechtsprechung hat der Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteilen vom 
11.11.2010 entschieden, dass zur Geltendmachung von Krankheitskosten als außergewöhnliche Belas-
tungen der Nachweis einer Krankheit und der medizinischen Indikation der Behandlung nicht mehr 
zwingend durch ein vor Beginn der Behandlung eingeholtes amts- oder vertrauensärztliches Gutachten 
bzw. Attest eines öffentlich-rechtlichen Trägers geführt werden muss. Der Nachweis kann vielmehr 
auch noch später und durch alle geeigneten Beweismittel erbracht werden. 
 
In einem Verfahren stand die Abzugsfähigkeit von Aufwendungen zur Behandlung einer Lese- und 
Rechtschreibschwäche eines Kindes in Streit. In einem weiteren Verfahren war streitig, ob die Anschaf-
fungskosten für neue Möbel als außergewöhnliche Belastungen zu berücksichtigen sind, wenn sich die 
Steuerpflichtigen wegen Asthmabeschwerden ihres Kindes zum Erwerb veranlasst sehen.  
 
Der BFH hat in beiden Fällen entschieden, dass Krankheit und medizinische Indikation der den Auf-
wendungen zugrundeliegenden Behandlung nicht länger nur durch ein amts- oder vertrauensärztliches 
Gutachten bzw. ein Attest eines anderen öffentlich-rechtlichen Trägers nachgewiesen werden können. 
Ein solch formalisiertes Nachweisverlangen ergebe sich nicht aus dem Gesetz und widerspreche dem 
Grundsatz der freien Beweiswürdigung.  
 
Darüber hinaus hat der BFH entschieden, dass der Verzicht auf die Inanspruchnahme von Sozialleistun-
gen dem Abzug von Krankheitskosten als außergewöhnliche Belastung nicht entgegensteht.  
 
 
 
5. Änderung bei der ertragssteuerlichen Behandlung von Entlassungsentschädigun-

gen 
 
Abfindungen, die ein Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber erhält, werden i. d. R. begünstigt nach der 
sog. Fünftelregelung besteuert. Die Anwendung der begünstigten Besteuerung setzt u. a. voraus, dass 
die Entschädigungsleistungen zusammengeballt in einem Veranlagungszeitraum zufließen. Der Zufluss 
mehrerer Teilbeträge in unterschiedlichen Veranlagungszeiträumen ist deshalb grundsätzlich schädlich.  
 



Dies ist nach neuer Auffassung der Finanzverwaltung nicht mehr der Fall, soweit es sich dabei um eine 
im Verhältnis zur Hauptleistung stehende geringe Zahlung (max. 5 % der Hauptleistung) handelt, die in 
einem anderen Veranlagungszeitraum zufließt.  
 
Bei Berechnung der Einkünfte, die der Steuerpflichtige beim Fortbestand des Vertragsverhältnisses im 
Veranlagungszeitraum bezogen hätte, ist grundsätzlich auf die Einkünfte des Vorjahres abzustellen. Ist 
die Einnahmesituation in diesem Jahr durch außergewöhnliche Ereignisse geprägt, kann diese in Zu-
kunft unberücksichtigt bleiben. 
 
 
 
6. „Privat“ veranlasste Kosten für umgekehrte Familienheimfahrten bei doppelter 

Haushaltsführung nicht abziehbar 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Beschluss vom 2.2.2011 entschieden, dass Aufwendungen des am 
Familienwohnsitz lebenden Ehegatten für Besuchsreisen zur Wohnung des anderenorts berufstätigen 
Ehegatten zumindest dann nicht als Werbungskosten bei der Einkommensteuer abziehbar sind, wenn die 
Besuchsreisen „privat“ veranlasst waren. 
 
In dem vom BFH entschiedenen Fall lebten die Ehegatten gemeinsam in der Stadt X. Die Frau war in 
der Stadt Y als Angestellte tätig und führte dort einen weiteren Haushalt. An den Wochenenden reiste 
sie in der Regel nach X. Jedoch besuchte ihr Mann sie – aufgrund privater Entscheidungen – auch mehr-
fach in Y.  
 
Der BFH entschied, dass die Reisekosten des Mannes für Besuche in Y keine Werbungskosten sind. 
Den Besuchsreisen lagen private Motive zugrunde; die Reise ist daher nicht beruflich veranlasst.  
 
Anmerkung: Der Deutsche Steuerberaterverband weist darauf hin, dass der BFH sich im genannten 
Beschluss für die Fälle eine Hintertür offengelassen hat, in denen der umgekehrte Besuch tatsächlich 
beruflich veranlasst ist. Lassen Sie sich dazu beraten. 
 
 
 
7.  Steuerhinterziehung wird verschärft bekämpft 
 
Das Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung bestimmt die 
Regeln für die strafbefreiende Selbstanzeige neu. Der Bundestag akzeptierte am 17.3.2011 den Gesetz-
entwurf mit einigen Änderungen. Danach wird planvolles Vorgehen von Steuerhinterziehern nicht mehr 
belohnt. Außerdem kommt bei größeren Hinterziehungsbeträgen in Zukunft ein Zuschlag auf die hinter-
zogene Steuersumme zum Tragen.  
 
Nach den Vorschriften des Gesetzes müssen Steuerhinterzieher bei einer strafbefreienden Selbstanzeige 
alle Hinterziehungssachverhalte offenlegen und nicht nur die Bereiche, in denen eine Aufdeckung be-
vorsteht. Damit sollen sog. Teilselbstanzeigen ausgeschlossen werden. Dafür ist es für eine wirksame 
Selbstanzeige erforderlich, dass alle unverjährten Steuerstraftaten einer Steuerart – zum Beispiel Ein-
kommensteuer – vollständig offenbart werden. Die strafbefreiende Wirkung tritt – vorbehaltlich der 
weiteren Bedingungen – dann für die verkürzte Steuer „Einkommensteuer“ ein.  
 
Eine Verschärfung bringt die Tatsache, dass die Straffreiheit nicht mehr eintritt, wenn bei einer 
der offenbarten Taten ohnehin die Entdeckung droht. Außerdem gilt die Strafbefreiung nur bis 
zu einer Hinterziehungssumme von 50.000 €. Um bei höheren Summen Anreize zur Selbstanzeige 
zu schaffen, wird von Strafverfolgung nur dann abgesehen, wenn neben der Entrichtung von 
Steuer und Zins eine freiwillige Zahlung von 5 % der jeweiligen einzelnen verkürzten Steuer zu-
gunsten der Staatskasse geleistet wird. Die Einführung der 50.000-Euro-Grenze orientiert sich an der 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zur Steuerhinterziehung in großem Ausmaß.  
 



Anmerkung: Die Neuregelungen treten am Tag nach der Gesetzesverkündung in Kraft. Für vor diesem 
Zeitpunkt eingegangene Selbstanzeigen gilt noch die vorherige Fassung. 
 
 
 
8. Lesezugriff auf eingescannte Dokumente bei einer Betriebsprüfung 
 
Nach einem Beschluss des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 9.2.2011 sind Steuerpflichtige gehalten, der 
Außenprüfung im Original in Papierform erstellte und später durch Scannen digitalisierte Ein- und Aus-
gangsrechnungen über sein Computersystem per Bildschirm lesbar zu machen. Diese Verpflichtung 
können sie nicht durch das Angebot des Ausdruckens auf Papier abwenden. 
 
Bereits mit Beschluss vom 12.11.2009 hat der BFH entschieden, dass die Anforderung von Buchhal-
tungsunterlagen auf einem maschinell lesbaren Datenträger das „Übermaßverbot“ nicht verletzt, wenn 
der Betriebsprüfer Buchhaltungsunterlagen in Papierform zur Verfügung gestellt bekommen und prüfen 
kann.  
 
Das Gesetz eröffne nämlich der Finanzverwaltung die Möglichkeit, auf gespeicherte Daten zuzugreifen, 
ohne danach zu unterscheiden, ob die Unterlagen (auch) in Papierform vorliegen würden. Ferner werde 
zwischen der Vorlage der Unterlagen und dem Datenzugriff unterschieden. Der Datenzugriff soll dar-
über hinaus auch die Rechte der Finanzbehörde erweitern, nicht aber deren bisher schon bestehende 
Befugnisse einschränken.  
 
 
 
9. Unterschiedliche MwSt-Sätze für Speisen an Imbissständen und von 

Partyservices 
 
Entgegen der restriktiven Auffassung seitens der Finanzverwaltung legt der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) bei Imbissbetreibern, Kinos etc. die Grenze für die Berücksichtigung des ermäßigten Umsatz-
steuersatzes lange nicht so eng aus. 
 
In vier vom EuGH entschiedenen Fällen, bei denen es um dem Verkauf von Nahrungsmitteln an Im-
bisswagen und -ständen oder in Kinos etc. zum sofortigen warmen Verzehr geht, sieht der Gerichts-
hof die Lieferung eines Gegenstands als das dominierende Element an. Sie kann dem ermäßigten Um-
satzsteuersatz unterliegen. 
 
Nach seiner Auffassung überwiegt das den ermäßigten Umsatzsteuersatz berechtigende Lieferelement 
gegenüber dem Dienstleistungselement, wenn 
 

• keine charakteristischen Dienstleistungsbestandteile der Restaurationsumsätze wie Kellnerser-
vice, echte Beratung der Kunden und Bedienung im eigentlichen Sinne, die insbesondere in der 
Weiterleitung der Bestellungen an die Küche, in der späteren Präsentation der Speisen und de-
ren Darreichung an den Kunden am Tisch besteht,  

• keine geschlossenen, temperierten Räume speziell für den Verzehr der abgegebenen Nahrungs-
mittel,  

• keine Garderobe und keine Toiletten vorhanden sind und  
• überwiegend kein Geschirr, kein Mobiliar und kein Gedeck bereitgestellt wird. 

 
Zu den Leistungen eines Partyservices stellt der Gerichtshof hingegen fest, dass sie nicht das Ergebnis 
einer bloßen Standardzubereitung sind, sondern vielmehr einen deutlich größeren Dienstleistungsanteil 
aufweisen, da sie mehr Arbeit und Sachverstand, wie etwa hinsichtlich der Kreativität und der Darrei-
chungsform der Gerichte, erfordern. Unter diesen Umständen stellt die Tätigkeit eines Partyservices – 
außer in den Fällen, in denen dieser lediglich Standardspeisen ohne zusätzliches Dienstleistungselement 
liefert oder in denen bei Vorliegen weiterer, besonderer Umstände die Lieferung der Speisen der domi-



nierende Bestandteil des Umsatzes ist – eine Dienstleistung dar, die dem regulären Steuersatz unter-
liegt. 
 
Anmerkung: Betroffene Unternehmer sollten sich schnellstens beraten lassen, ob und inwieweit die 
neue Auslegung der Besteuerung derartiger Umsätze bei ihnen eine Korrektur der Umsatzsteuer-
Voranmeldung bzw. der Umsatzsteuerveranlagung für die Vergangenheit zulässt. Sind allerdings Rech-
nungen mit 19 % Umsatzsteuer für derartige Umsätze erfolgt, bleibt es bei dieser Besteuerung. Gegebe-
nenfalls ist gemeinsam mit uns eine Korrektur der Rechnungen noch rückwirkend zu überlegen. 
 
Zumindest sollte die zukünftige Rechnungsstellung mit uns abgesprochen werden, da die Abgrenzung 
nicht immer eindeutig ist und eine Reaktion der Finanzverwaltung zu den Urteilen des EuGH noch aus-
steht. 
 
 
 
10. Fehler bei der Ausstellung der Lohnsteuerbescheinigung 2010 
 
Im Zusammenhang mit der Bescheinigung der Arbeitnehmerbeiträge zur gesetzlichen Kranken- und 
sozialen Pflegeversicherung bei freiwillig in der gesetzlichen Kranken- und sozialen Pflegeversiche-
rung versicherten Arbeitnehmern in der Lohnsteuerbescheinigung wird vom Bundesfinanzministeri-
um auf Folgendes hingewiesen: 
 
Unter Nr. 25 und 26 der Lohnsteuerbescheinigung ist der gesamte Beitrag des freiwillig versicherten 
Arbeitnehmers zu bescheinigen, wenn der Arbeitgeber die Beiträge an die Krankenkasse abführt (sog. 
Firmenzahler). Arbeitgeberzuschüsse sind beim Ausweis in der Lohnsteuerbescheinigung nicht von den 
Arbeitnehmerbeiträgen abzuziehen, sondern gesondert unter Nr. 24 der Lohnsteuerbescheinigung aufzu-
führen.  
 
In vielen Fällen haben Arbeitgeber ihren freiwillig versicherten Arbeitnehmern in der Lohnsteuerbe-
scheinigung 2010 unter Nummer 25 und 26 nur die um die Arbeitgeberzuschüsse geminderten Beiträge 
zur gesetzlichen Kranken- und sozialen Pflegeversicherung bescheinigt.  
 
Gleichwohl müssen Arbeitnehmer nicht befürchten, dass die Angabe gekürzter Beiträge zu Nachteilen 
im Rahmen einer Veranlagung zur Einkommensteuer führt. Die Fälle mit fehlerhafter Lohnsteuerbe-
scheinigung 2010 werden maschinell erkannt. Das Finanzamt berücksichtigt daraufhin die vom Arbeit-
nehmer geleisteten Beiträge bei der Veranlagung zur Einkommensteuer in zutreffender Höhe als Vor-
sorgeaufwendungen.  
 
Es ist daher nicht erforderlich, dass Arbeitgeber die Lohnsteuerbescheinigungen 2010 erneut ü-
bermitteln und den Arbeitnehmern korrigierte Ausdrucke aushändigen. 
 
Anmerkung: Grundsätzlich wird jedoch empfohlen, dass die betroffenen Arbeitnehmer prüfen lassen, 
ob im Steuerbescheid die tatsächlich geleisteten Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und sozialen Pfle-
geversicherung zutreffend berücksichtigt wurden. 
 
 
 
11. Arbeitnehmer aus dem Ausland – Änderung zum 1.5.2011 
 
Die Bürger der meisten osteuropäischen Staaten dürfen seit dem 1.5.2011 ohne Arbeitserlaubnis in 
Deutschland arbeiten. Arbeitnehmer aus den Staaten Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowakei, 
Slowenien, Tschechien und Ungarn genießen somit ab diesem Tag die gleiche Arbeitnehmerfreizü-
gigkeit wie die Bürger der meisten anderen europäischen Staaten.  
 
Ausnahme: Rumänische und bulgarische Staatsbürger wie auch Bürger aus Nicht-EU-Staaten benöti-
gen weiterhin eine Arbeitserlaubnis, wenn sie in Deutschland arbeiten möchten. 



 
Für alle Arbeitnehmer in Europa gilt der Grundsatz, dass immer nur das Sozialversicherungsrecht „ei-
nes“ Staates anzuwenden ist. Übt ein Arbeitnehmer Beschäftigungen in mehreren Staaten gleichzeitig 
aus, sollte der Arbeitgeber in jedem Fall klären lassen, ob das deutsche Sozialversicherungsrecht gilt. 
Nur so können nachträgliche Forderungen ausländischer Sozialversicherungsträger vermieden werden. 
Zuständig über die Entscheidung der Rechtsvorschriften ist die Deutsche Verbindungsstelle Kranken-
versicherung – Ausland (http://www.dvka.de). 
 
Für Arbeitnehmer, die nicht in Deutschland wohnen, trifft der Sozialversicherungsträger im jeweiligen 
Wohnstaat die Entscheidung über die anzuwendenden Rechtsvorschriften und stellt die erforderliche 
Bescheinigung aus. Für Arbeitnehmer, die in Deutschland wohnen, entscheidet die Krankenkasse des 
Arbeitnehmers über die anzuwendenden Rechtsvorschriften. Ist der Arbeitnehmer nicht in Deutschland 
gesetzlich krankenversichert, prüft der zuständige Träger der Deutschen Rentenversicherung den Sach-
verhalt.  
 
Wenn der Arbeitnehmer als Mitglied einer berufsständischen Versorgungseinrichtung von der Renten-
versicherungspflicht befreit und nicht gesetzlich krankenversichert ist, kümmert sich die Arbeitsgemein-
schaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen e. V., Postfach  08 02 54, 10002 Berlin, um die 
Klärung. 
 
Wohnt und arbeitet eine Person ausschließlich in Deutschland, gilt in den meisten Fällen das deutsche 
Sozialversicherungsrecht. Gilt für die Person das Sozialversicherungsrecht eines anderen Staates, muss 
auch der Arbeitgeber in Deutschland die Beschäftigung der ausländischen Sozialversicherung melden. 
 
Bitte beachten Sie: Arbeitnehmer aus dem Ausland sollten grundsätzlich bei ihrer Sozialversicherung 
im Heimatstaat nachfragen, ob die Aufnahme eines Jobs bzw. Minijobs sich nachteilig auf ihre soziale 
Absicherung auswirken könnte. Durch die Ausübung eines Minijobs in Deutschland entsteht keine Mit-
gliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung. Deshalb sollten ausländische Minijobber immer 
vorher klären, ob ein ausreichender Krankenversicherungsschutz besteht. 
 
 
 
12. Erstattung zu Unrecht gezahlter Rentenversicherungsbeiträge abgelehnt 
 
Der Gesetzgeber hat mit Wirkung zum 1.1.2008 als Reaktion darauf, dass vermehrt Personen, die über 
Jahre hinweg Beiträge zur Sozialversicherung entrichtet hatten, die Feststellung begehrten, sie seien 
tatsächlich nicht versicherungspflichtig gewesen, eine Regelung getroffen, die verhindern soll, dass die 
in dieser Zeit entrichteten Beiträge daraufhin zurückerstattet werden müssen.  
 
Mit seinem Urteil vom 21.1.2011 lehnte das Landessozialgericht (LSG) Baden-Württemberg den An-
trag eines zu Unrecht in der gesetzlichen Rentenversicherung versicherten Geschäftsführers einer 
GmbH (GF) auf Erstattung von entrichteten Beiträgen in Höhe von rund 95.000 € ab. 
 
Im entschiedenen Fall hatte im Dezember 2007 der GF bei der Krankenkasse die Feststellung seines 
sozialversicherungsrechtlichen Status beantragt. Nachdem die Krankenkasse im März 2008 mitteilte, 
dass er nicht abhängig beschäftigt und damit auch nicht versicherungspflichtig in der Rentenversiche-
rung war, beantragte er im April 2008 die Erstattung der seit 1988 gezahlten Beiträge. Die Rentenversi-
cherung erstattete die Beiträge von Dezember 2003 bis März 2008, für die Zeit davor allerdings nicht, 
da der Erstattungsantrag nicht rechtzeitig, also vor dem 1.1.2008, gestellt wurde. Zur Begründung führt 
das LSG aus, dass der Antrag auf Feststellung des versicherungsrechtlichen Status nicht mit dem Erstat-
tungsantrag gleichzusetzen sei. Die entrichteten Beiträge gelten als zu Recht entrichtet, weil ihre Zah-
lung nicht mehr beanstandet werden könne. 
 
Anmerkung: Grundsätzlich gilt, die Statusfeststellung der Versicherungspflicht so frühzeitig wir mög-
lich voranzutreiben und gleichzeitig den Antrag auf Erstattung der Beiträge für den Fall zu fordern, dass 
eine Versicherungspflicht nicht vorliegt. 



 
 
 
13. Haftung des Luftfahrtunternehmens bei Verlust von Reisegepäck  
 
In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) entschiedenen Fall verlangte eine Urlauberin von einem Luft-
fahrtunternehmen Schadensersatz für den Verlust von Reisegepäck.  
 
Sie war am 31.8.2008 zusammen mit ihrem Lebensgefährten von Frankfurt am Main nach Malaga ge-
flogen. Dabei ging die als Reisegepäck aufgegebene Golfreisetasche der Frau verloren. Nach ihrem 
Vortrag befand sich in der Tasche außer ihrer eigenen auch die Golfausrüstung ihres Lebensgefährten. 
Nun machte sie gegenüber dem Luftfahrtunternehmen neben ihrem Schaden auch den Schaden ihres 
Lebensgefährten geltend.  
Die Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen, soweit der geltend gemachte Betrag den Haftungs-
höchstbetrag (1.000 Sondererziehungsrechte = ca. 1.130 €) des Montrealer Übereinkommens zur Ver-
einheitlichung bestimmter Vorschriften über die Beförderung im internationalen Luftverkehr (MÜ) ü-
berstiegen hat. In der Begründung wurde ausgeführt, dass die Reisende über diesen Haftungshöchstbe-
trag hinaus weder aus eigenem noch aus abgetretenem Recht Schadensersatz verlangen könne.  
 
Der BGH teilte diese Auffassung nicht und hat die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung an 
das Berufungsgericht zurückverwiesen. In der Begründung führte er aus, dass der Ersatzanspruch nach 
dem MÜ nicht nur demjenigen Reisenden zusteht, der die Aufgabe seines Gepäcks durch einen Gepäck-
schein dokumentieren kann. Da der Gepäckschein als Legitimationspapier nicht den Anspruch auf Her-
ausgabe des aufgegebenen Reisegepäcks verbrieft, kann auch die Geltendmachung des Ersatzanspruchs 
bei Verlust des Gepäcks nicht an die Vorlage eines Gepäckscheins geknüpft werden. Der Anspruch 
nach dem MÜ steht daher auch einem Reisenden zu, der ihm gehörende Gegenstände in einem Gepäck-
stück eines anderen Mitreisenden in die Obhut des Luftfrachtführers gegeben hat. Dabei ist der An-
spruch auch dann nicht ausgeschlossen, wenn die Haftungshöchstgrenze mit der Befriedigung der An-
sprüche des Reisenden, der das verloren gegangene Gepäckstück aufgegeben hat, bereits ausgeschöpft 
ist.  
 
Anmerkung: Das MÜ bemisst die Haftungshöchstgrenze nach seinem Wortlaut ausdrücklich je Rei-
senden.  
 
 
 
14. Grundsätze zur Genehmigung von Zweigpraxen 
 
Das Bundessozialgericht hat am 9.2.2011 in vier Verfahren Grundsätze zur Anwendung der Regelung 
über ärztliche und zahnärztliche Zweigpraxen entwickelt. 
 
Die Ausübung der vertragsärztlichen bzw. vertragszahnärztlichen Tätigkeit an weiteren Orten außerhalb 
des Vertragsarztsitzes (Zweigpraxis) ist zulässig, wenn und soweit die Versorgung der Versicherten an 
den „weiteren Orten“ verbessert und die ordnungsgemäße Versorgung am Ort des Vertragsarztsitzes 
nicht beeinträchtigt wird. 
 
Die Führung von Zweigpraxen bedarf der Genehmigung, entweder der Kassenärztlichen Vereinigung 
(KÄV) bzw. Kassenzahnärztlichen Vereinigung (KZÄV) – bei Zweigpraxen im Bezirk der KÄV bzw. 
KZÄV, deren Mitglied der Arzt/Zahnarzt ist – oder des Zulassungsausschusses, der für den Ort außer-
halb des Bezirks dieser KÄV/KZÄV zuständig ist, an dem die Zweigpraxis betrieben werden soll. 
 
Den zuständigen Behörden steht bei der Beurteilung der Verbesserung der Versorgung am Ort der 
Zweigpraxis und der Beeinträchtigung der Versorgung am Vertragsarztsitz ein Beurteilungsspielraum 
zu. Die Ausübung dieser Beurteilungsermächtigung ist nur eingeschränkt gerichtlich nachprüfbar. 
 



Die berufsrechtliche Beschränkung der Ausübung der niedergelassenen ärztlichen Tätigkeit auf höchs-
tens zwei Standorte neben der Hauptpraxis gilt nicht für Medizinische Versorgungszentren. Diese kön-
nen auch mehr als zwei Zweigpraxen führen; jeder in einem Medizinischen Versorgungszentrum tätige 
Arzt darf aber an höchstens drei Standorten des Medizinischen Versorgungszentrums tätig sein. 
 
 
 
15. Beweislast für einen Mangel der Kaufsache nach der Durchführung von Nachbes-

serungsarbeiten  
 
Die Richter des Bundesgerichtshofs haben ihre Rechtsprechung bekräftigt, dass der Käufer, der die 
Kaufsache nach einer Nachbesserung des Verkäufers wieder entgegengenommen hat, die Beweislast für 
das Fehlschlagen der Nachbesserung trägt. 
 
Die Beweislast erstreckt sich allerdings nicht auf die Frage, auf welche Ursache ein Mangel der 
verkauften Sache zurückzuführen ist, sofern eine Verursachung durch unsachgemäßes Verhalten 
des Käufers ausgeschlossen ist. Weist die Ware auch nach den Nachbesserungsversuchen des 
Verkäufers noch den bereits zuvor gerügten Mangel auf, muss der Käufer nicht nachweisen, dass 
dieser Mangel auf derselben technischen Ursache beruht wie der zuvor gerügte Mangel.  
 
Diesem Urteil lag folgender Sachverhalt zugrunde: Nach der Übergabe eines Pkw beanstandete der 
Käufer verschiedene Mängel, darunter einen Fehler des Motors, der sich in Zündaussetzern, sporadi-
schem Leistungsverlust und Rütteln des Motors zeige. Die Autowerkstatt führte mehrfach Nachbesse-
rungsarbeiten durch. Der Autofahrer behauptete, dass der Mangel auch durch die Reparaturversuche 
nicht beseitigt worden wäre, erklärte den Rücktritt vom Kaufvertrag und verlangte die Rückzahlung des 
Kaufpreises abzüglich der erlangten Gebrauchsvorteile Zug um Zug gegen Rückgabe des Pkw. 
 
Im Rahmen der erfolgten Beweiserhebung stellte der Sachverständige erstmals bei der dritten Begutach-
tung des Fahrzeugs den vom Käufer beschriebenen Mangel fest. Der Sachverständige konnte jedoch 
nicht angeben, wann dieser Mangel erstmalig aufgetreten war. Das Berufungsgericht hat die Berufung 
des Käufers zurückgewiesen, weil er nicht habe beweisen können, dass der vom Sachverständigen im 
Prozess festgestellte Fahrzeugmangel auf der erfolglosen Nachbesserung der Beklagten beruhe und 
nicht auf eine neue Mängelursache zurückzuführen sei. Dem folgte der BGH nicht. 
 
 
 
16. Werbung mit durchgestrichenen Preisen bei Eröffnungsangebot  
 
Eine Werbung mit hervorgehobenen Einführungspreisen, denen höhere durchgestrichene Preise gegen-
übergestellt werden, ist nur zulässig, wenn sich aus der Werbung ergibt, wie lange die Einführungsprei-
se gelten und ab wann die durchgestrichenen höheren Preise verlangt werden. Dies entschieden die 
Richter des Bundesgerichtshofs (BGH) am 17.3.2011. 
 
In einem Fall aus der Praxis warb ein Teppichhändler in einem einer Tageszeitung beigefügten Prospekt 
für seine Teppichkollektion „Original Kanchipur“ mit Einführungspreisen, denen er deutlich höhere 
durchgestrichene Preise gegenüberstellte. Im Text des Prospekts wies er darauf hin, dass die Kollektion 
eine Weltneuheit sei, zu deren Markteinführung er als Hersteller hohe Rabatte geben könne.  
 
In seiner Begründung führte der BGH aus, dass die Bedingungen für die Inanspruchnahme dieser Ver-
kaufsförderungsmaßnahme in der Werbeanzeige nicht klar und eindeutig angegeben waren. Außerdem 
verstoße die Werbung gegen das Irreführungsverbot. Wer mit einem höheren durchgestrichenen Preis 
werbe, müsse deutlich machen, worauf sich dieser Preis beziehe.  
 
Handele es sich um den regulären Preis, den der Händler nach Abschluss der Einführungswerbung ver-
lange, müsse er angeben, ab wann er diesen regulären Preis in Rechnung stellen werde. Anders als 
beim Räumungsverkauf, bei dem der Kaufmann nach der Rechtsprechung nicht zu einer zeitli-



chen Begrenzung genötigt ist, muss damit ein Einführungsangebot, das mit durchgestrichenen 
höheren Preisen wirbt, eine zeitliche Begrenzung aufweisen.  
 
 
 
17.  Umlage von Renovierungskosten bei Modernisierungsmaßnahmen in einer  

Mietwohnung  
 
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am 30.3.2011 eine Entscheidung zur Umlagefähigkeit von Renovie-
rungskosten getroffen, die infolge von Modernisierungsmaßnahmen in einer Mietwohnung entstehen.  
 
In dem entschiedenen Fall aus der Praxis kündigte ein Vermieter einem Mieter den Einbau von Wasser-
zählern und eine darauf gestützte Mieterhöhung um 2,28 € monatlich an. Der Mieter teilte daraufhin 
mit, dass der Einbau erst dann geduldet werde, wenn der Vermieter einen Vorschuss für die hierdurch 
erforderlich werdende Neutapezierung der Küche zahle. Dieser Forderung kam er nach, erklärte jedoch, 
dass es sich auch insoweit um umlagefähige Modernisierungskosten handele, weswegen die Mieterhö-
hung entsprechend höher ausfallen werde. Nach Einbau des Wasserzählers legte der Vermieter die Ge-
samtkosten um, woraus sich ein monatlicher Erhöhungsbetrag von 2,79 € ergab. Der Mieter weigerte 
sich jedoch diese Mehrkosten zu zahlen.  
 
Der BGH hat hierzu entschieden, dass der Vermieter die Kosten für Renovierungsarbeiten, die infolge 
von Modernisierungsmaßnahmen erforderlich werden, auf die Mieter umlegen darf. Dies gilt auch dann, 
wenn die Kosten nicht durch Beauftragung eines Handwerkers seitens des Vermieters entstanden sind, 
sondern dadurch, dass der Mieter entsprechende Arbeiten selbst vornimmt und sich die Aufwendungen 
vom Vermieter erstatten lässt. 
 
 
 
18. Verjährung des Erstattungsanspruchs für Renovierungskosten bei unwirksamer 

Schönheitsreparaturklausel  
 
In einem Fall aus der Praxis enthielt ein Mietvertrag eine Formularklausel, die den Mietern die Durch-
führung von Schönheitsreparaturen nach einem starren Fristenplan auferlegte. Aufgrund dieser Klausel 
ließ der Mieter die Wohnung vor der Rückgabe am Ende des Mietverhältnisses (Ende 2006) für 2.687 € 
renovieren. Später erfuhr er, dass er zur Ausführung dieser Arbeiten wegen der Unwirksamkeit der 
Schönheitsreparaturklausel nicht verpflichtet war und verlangte daher im Dezember 2009 die Zahlung 
von 2.687 € nebst Zinsen zurück. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte nun zu klären, ob dieser Erstat-
tungsanspruch berechtigt oder bereits verjährt ist. 
 
Er kam zu dem Entschluss, dass der Erstattungsanspruch verjährt war, weil die im Bürgerlichen Gesetz-
buch enthaltene Frist von 6 Monaten ab Beendigung des Mietverhältnisses auch Ersatzansprüche des 
Mieters wegen Schönheitsreparaturen erfasst, die er in Unkenntnis der Unwirksamkeit einer Renovie-
rungsklausel durchgeführt hat. 
 
 
 
19. Mieterhöhung nach Modernisierungsmaßnahmen ohne Ankündigung  
 
Grundsätzlich hat der Mieter Maßnahmen zur Verbesserung der Mietsache, zur Einsparung von Energie 
oder Wasser oder zur Schaffung neuen Wohnraums zu dulden. Dies gilt nicht, wenn die Maßnahme für 
ihn, seine Familie oder einen anderen Angehörigen seines Haushalts eine Härte bedeuten würde, die 
auch unter Würdigung der berechtigten Interessen des Vermieters und anderer Mieter in dem Gebäude 
nicht zu rechtfertigen ist. 
 
Bei solchen Maßnahmen hat der Vermieter dem Mieter spätestens drei Monate vor Beginn der Maß-
nahme deren Art sowie voraussichtlichen Umfang und Beginn, voraussichtliche Dauer und die zu er-



wartende Mieterhöhung in Textform mitzuteilen. Der Mieter ist berechtigt, bis zum Ablauf des Monats, 
der auf den Zugang der Mitteilung folgt, außerordentlich zum Ablauf des nächsten Monats zu kündigen. 
Diese Vorschriften gelten nicht bei Maßnahmen, die nur mit einer unerheblichen Einwirkung auf die 
vermieteten Räume verbunden sind und nur zu einer unerheblichen Mieterhöhung führen. 
 
In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) entschiedenen Fall aus der Praxis wurde einer im zweiten O-
bergeschoss wohnenden Mieterin mit Schreiben vom 29.9.2008 mitgeteilt, dass sich die Grundmiete 
von ca. 338 € um ca. 120 € wegen dem Einbau eines Fahrstuhls erhöht. Der Vermieter hatte die Moder-
nisierungsmaßnahme zunächst mit Schreiben vom 9.9.2007 angekündigt. Auf den Widerspruch des 
Mieters zog der Vermieter seine Modernisierungsankündigung im Februar 2008 zurück, ließ aber den-
noch den Fahrstuhl einbauen. Die Mieterin zahlte die Mieterhöhung in der Folgezeit nicht.  
 
Die BGH-Richter hatten nun zu entscheiden, ob diese Mieterhöhung aufgrund von Modernisierungs-
maßnahmen berechtigt ist, obwohl sie ohne vorherige Ankündigung vorgenommen wurde.  
 
Sie kamen zu dem Entschluss, dass eine Mieterhöhung, die nach einer tatsächlich durchgeführten Mo-
dernisierung vorgenommen wird, nicht deshalb ausgeschlossen ist, weil der Durchführung der Arbeiten 
keine Ankündigung entsprechend dem BGB vorausgegangen war. Die Ankündigungspflicht soll es dem 
Mieter ermöglichen, sich auf die zu erwartenden Baumaßnahmen in seiner Wohnung einzustellen und 
ggf. sein Sonderkündigungsrecht auszuüben. Zweck der Ankündigungspflicht ist hingegen nicht die 
Einschränkung der Befugnis des Vermieters, die Kosten einer tatsächlich durchgeführten Modernisie-
rung auf den Mieter umzulegen.  
 
 
 
20. Missbrauchsschutz und Mindestlöhne für die Zeitarbeit 
 
In vielen Fällen aus der Praxis entlassen Unternehmen Arbeitnehmer und stellen sie wenig später als 
Zeitarbeiter mit schlechterer Entlohnung für gleiche oder ähnliche Tätigkeiten wieder ein. Um dieser 
Tatsache entgegenzuwirken, hat der Bundestag das „Gesetz gegen den Missbrauch der Arbeitnehmer-
überlassung“ verabschiedet.  
 
In dem Gesetz wurde u. a. eine sog. „Drehtürklausel“ aufgenommen. Sie verhindert, dass Stammbe-
schäftigte entlassen und anschließend unmittelbar oder nach kurzer Zeit als Zeitarbeitskräfte wieder in 
ihrem ehemaligen Unternehmen oder einem anderen Unternehmen desselben Konzerns eingesetzt wer-
den.  
 
Ferner erhält die Zeitarbeit einen Mindestlohn. Ab 1.5.2011 gelten für Westdeutschland 7,79 € und für 
Ostdeutschland 6,89 €. Der Mindestlohn wird als Lohnuntergrenze für die Zeitarbeit festgesetzt, er gilt 
sowohl für die Einsatzzeit als auch für die verleihfreie Zeit.  
 
Das Gesetz sieht ebenfalls vor, dass den Zeitarbeitenden künftig gleiche Löhne wie den Stammbe-
schäftigten des Entleihbetriebs gezahlt werden müssen. Zwar gelte der Grundsatz von gleicher Be-
zahlung für gleiche Arbeit (Equal Pay) in der Zeitarbeitsbranche schon heute. Allerdings entscheiden 
die Tarifvertragsparteien darüber, ob sie davon abweichen wollen. Es ist somit die Aufgabe der Sozial-
partner, dem Grundsatz des Equal Pay auch zu genügen. Gelangen die Sozialpartner innerhalb eines 
Jahres zu keiner entsprechenden Vereinbarung, so wird eine Kommission an ihrer statt hiermit beauf-
tragt.  
 
Die Bundesregierung sieht für die Zeitarbeitenden die jeweils günstigere Lösung vor: Liegt in einem 
Entleihbetrieb die Equal-Pay-Marke unter der festzulegenden Lohnuntergrenze in der Zeitarbeit, so ist 
für die Entlohnung des Zeitarbeitenden der Mindestlohn in der Zeitarbeit maßgebend.  
 
Mit dem Gesetz werden weitere notwendige Regelungen der EU-Leiharbeitsrichtlinie umgesetzt. Künf-
tig ist allen Unternehmen gestattet, die Arbeitnehmerüberlassung im Rahmen ihrer wirtschaftli-



chen Tätigkeit zu betreiben. Die Arbeitnehmerüberlassung muss damit nicht gewerbsmäßig sein. 
Zugleich wird eine Ausnahme für die nur gelegentliche Arbeitnehmerüberlassung geschaffen.  
 
Darüber hinaus erhalten Zeitarbeitende bessere Rechte im Einsatzunternehmen. So müssen Entleiher sie 
künftig über freie Stellen informieren. Zudem soll das Entleihunternehmen den Zeitarbeitenden den 
Zugang zu Gemeinschaftseinrichtungen wie etwa der Betriebskita oder der Kantine ermöglichen.  
 
 
 
21. Abmahnungen kein Mobbing 
 
Mobbing ist nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts das systematische Anfeinden, Schika-
nieren oder Diskriminieren von Arbeitnehmern untereinander oder durch Vorgesetzte. 
 
In einem vom Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein (LAG) entschiedenen Fall hatte ein Arbeitneh-
mer innerhalb von 4 Monaten 9 Abmahnungen aus unterschiedlichen Gründen erhalten. Die LAG-
Richter mussten nun entscheiden, ob es sich hier, wie der Arbeitnehmer behauptet, um Mobbing han-
delt. 
 
Die auf unterschiedliche Vorwürfe gestützten Abmahnungen sprechen dafür, dass der Arbeitnehmer 
genau und zudem kritisch beobachtet worden ist und deuten auch auf ein systematisches Vorgehen des 
Arbeitgebers hin. Aber mit einem solchen Verhalten verletzt der Arbeitgeber noch nicht die Rechte des 
Arbeitnehmers und handelt auch nicht pflichtwidrig. Eine berechtigte Abmahnung kann grundsätzlich 
kein Mobbing sein, sondern stellt eine Wahrnehmung berechtigter Interessen dar. Selbst eine Abmah-
nung, die sich im Nachhinein als unwirksam erweist, begründet diesen Vorwurf erst dann, wenn ver-
werfliche Motive hinzukommen. 
 
 
  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich für die  
 Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.1.2011 = 0,12 % 
 1.7. – 31.12.2010 = 0,12 % 
 1.1. – 30.6.2010 = 0,12 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php 
  
 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8-%-Punkte 

 
 Verbraucherpreisindex 
 (2005 = 100) 

2011: 
April = 110,5; März = 110,3; Februar = 109,8; Januar = 109,2 
2010: 
Dezember = 109,6; November = 108,5; Oktober = 108,4; 
September = 108,3; August = 108,4; Juli = 108,4; Juni = 108,1; Mai = 108,0 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 

http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 
  

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 


